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Hessische Schmetterlinge der FFH-Richtlinie
-  Vorkommen, Verbreitung und Gefährdungssituation der Schmetterlingsarten 
des Anhanges II der Flora-Fauna-Habitat- (FFH-)Richtlinie der EU in Hessen -

-  Ein Projekt der Stiftung Hessischer Naturschutz und der Arge HeLep -

1 Einleitung
Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ("Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflan
zen", Richtlinie 92/43/EWG) soll die Erhaltung der in 
Europa vorhandenen biologischen Vielfalt fördern und 
verpflichtet die Mitgliedsstaaten zum Aufbau eines zu
sammenhängenden ökologischen Netzes von Schutz
gebieten (NATURA 2000-Schutzgebietssystem). An
hang II der Richtlinie listet die Tier- und Pflanzenarten 
von gemeinschaftlichem Interesse auf, für deren Erhal
tung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
müssen. In Anhang IV der Richtlinie werden darüber 
hinaus Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, die streng 
geschützt werden sollen. Die Mitgliedsstaaten sind 
verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die die unbeab
sichtigte oder beabsichtigte Störung und Tötung dieser 
Arten verhindern (Artikel 12). Eine umfassende Über
sicht zur FFH-Richtlinie und zum NATURA 2000- 
Schutzgebietssystem findet sich bei Ssymank (1994).

Neu gegenüber bisherigen Instrumenten zum Flä
chenschutz ist, dass bei der Auswahl der Gebiete aus
schließlich fachliche Kriterien herangezogen werden 
sollen (Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie). Anhang III der 
FFH-Richtlinie definiert die Kriterien zur Auswahl der 
Gebiete für das NATURA 2000-Netzwerk.

Die Auswahl der Arten des Anhanges II erfolgte 
durch einen Ausschuss der FFH-Kommission der EU. 
Dabei wurden Arten berücksichtigt, die im Gebiet der 
EU bedroht, potentiell bedroht, selten, d. h. mittelbar 
bedroht oder die im Gebiet endemisch sind (vergleiche 
Artikel 1 der Richtlinie). Das in der naturschutzfachli
chen Bewertung angewendete Kriterium der Seltenheit 
(vergleiche z. B. Plachter 1991) wird damit bereits bei 
der Auswahl der Arten angewendet. Da für die Arten der 
Wirbellosen nur wenige Informationen über Bestands
situation und Gefährdung vorliegen, hat man sich an 
bereits vorliegenden Übereinkommen, wie der Berner 
Konvention ("Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume" vom 19. September 
1979) orientiert (Gruttke 1996). Die Auswahl der Arten 
ist in der Vergangenheit oft aus regionaler Sicht kritisiert 
worden, es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 
die Arten für das gesamte Gebiet der EU repräsentativ 
sein sollen und als Zielarten für die Erhaltung be
stimmter Lebensräume stehen. Eine Änderung an der

Liste aus Anhang II ist unter den derzeitigen politischen 
Rahmenbedingungen nicht durchsetzbar und könnte 
nur zu einer Verschlechterung der Situation führen.

Die beiden Ameisenbläulinge Maculinea nausithous 
und Maculinea teleius wurden als Repräsentanten eines 
typischen mitteleuropäischen Lebensraumes (Glatt
hafenwiesen und andere mitteleuropäische Wiesenty
pen), wegen ihrer besonderen Ökologie (Myrmekophile, 
Kleptoparasitismus bzw. Parasitismus) und ihres star
ken Rückgangs in Anhang II der Richtlinie aufgenom
men. Weitere Angaben zu den Ameisenbläulingen als 
Ziel- und Leitarten des Naturschutzes in Hessen befin
den sich bei Meyer (1997). Der Skabiosen-Schecken- 
falter Euphydryas aurinia repräsentiert die Kalk-Halb- 
trockenrasen, die Borstgrasrasen, magere Feuchtwie
sen und andere Lebensräume des offenen, mageren 
Graslandes.

Über die Umsetzung der Richtlinie und den Stand in 
Hessen wurde im Band 3 des Jahrbuches Naturschutz 
von Harthun (1998) und Stühlinger (1998) berichtet.

Im Rahmen der Phase I des europäisch einheitli
chen Bewertungsverfahrens zur Auswahl der Gebiete 
(vergleiche Petersen et al. 1998 und Ssymank et al. 
1998) sind Daten zu Populationsgröße und -dichte der 
betreffenden Arten, zum Erhaltungsgrad der Habitat
elemente beziehungsweise zu deren Wiederherstel
lungsmöglichkeiten und zum Isolierungsgrad der in den 
Gebieten vorkommenden Populationen der Arten des 
Anhanges II erforderlich (vergleiche Ssymank et al. 
1998, Petersen et al. 1998 und Rückriem & Ssymank

1997). Für die Schmetterlingsarten in Hessen ist ein 
Teil dieser Angaben durch die Datenerhebungen der 
Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen 
(Arge HeLep) vorhanden.

Die Ergebnisse werden in diesem Artikel in stark 
gekürzter Form dargestellt, die ausführlichen Angaben 
befinden sich im Projektbericht der Arge HeLep (Lange 
& Arge HeLep 1999), der der Stiftung Hessischer 
Naturschutz, dem Ministerium für Umwelt, Landwirt
schaft und Forsten, den drei Regierungspräsidien und 
den Naturschutzverbänden vorliegt. Der Projektbericht 
enthält zusätzlich eine Dokumentation der Datenbank 
und eine Bibliographie mit weiterführenden Literaturan
gaben zu den Arten des Anhanges II der Richtlinie.

Die Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterolo
gen ist ein Zusammenschluss der in Hessen tätigen 
Lepidopterologen (Schmetterlingskundler). Die Arge 
wurde 1986 von Philipp M. Kristal gegründet und hat
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sich die Erfassung der hessischen Schmettertingsfauna 
sowie deren Schutz mit den Lebensgrundlagen (Arten- 
und Biotopschutz) zum Ziel gesetzt. Als erste zusam
menfassende Arbeit entstand mit finanzieller Förderung 
der Stiftung Hessischer Naturschutz das "Schutzpro
gramm für Tagfalter in Hessen" (Brockmann 1989). Die 
Kontaktadresse der Arge HeLep befindet sich am 
Schluss des Artikels.

2 Aufgabenstellung und Methoden
Ziel des Projektes war die Zusammenfassung der 

vorhandenen Daten und die Erhebung von aktuellen 
Daten zu den in Hessen vorkommenden Schmetterlin
gen des Anhanges II der FFH-Richtlinie. Die ehrenamt
lichen Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft wurden auf
gerufen, die ihnen bekannten Vorkommen auf Erhe
bungsbögen zu dokumentieren und nach Möglichkeit im 
Freiland zur Flugzeit der Arten zu überprüfen. Insge
samt wurden 150 Anschreiben und Muster-Meldebögen 
verschickt. Die Daten wurden mit Hilfe der Datenbank
software natis Version 3.0 aufbereitet, auf Karten im 
Maßstab 1:25.000 dokumentiert und soweit möglich 
nach den Kriterien zur Beurteilung der Bedeutung der 
Gebiete nach der Richtlinie, Anhang III, Phase 1, Ab
schnitt B aufbereitet.

Mit dem in diesem Rahmen möglichen Aufwand ist 
eine repräsentative, flächendeckende Bestandsauf
nahme natürlich nicht möglich. Die Angaben zur beob
achteten Individuenzahl lassen nur begrenzte Rück
schlüsse auf die Populationsgröße zu, da die Erhebun
gen nicht nach standardisierten Methoden erfolgen 
konnten und aus unterschiedlichen Jahren stammen. 
Berücksichtigt werden muss, dass die Populationsgrö
ßen von Wirbellosen jahrweise um mehrere Zehnerpo
tenzen schwanken können (vergleiche z. B. Varley et 
al. 1980), Angaben aus einzelnen Jahren besitzen 
daher nur eine begrenzte Aussagekraft. Für Angaben 
zu Populationsgrößen, die den Vergleich einzelner 
Vorkommen untereinander ermöglichen, sind langfris
tige Bestandsaufnahmen erforderlich (vergleiche z. B. 
Poethke 1997). Zurzeit sind nur über Daten zur Habi
tatgröße und Habitatqualität bzw. Fragmentierung und 
Vernetzung der Vorkommen Aussagen zur Über
lebensfähigkeit der einzelnen Populationen möglich. 
Nichtsignifikante Einzelvorkommen von Individuen, die 
nicht der Berichtspflicht unterliegen (vergleiche 
Ssymank 1997) gibt es bei den Schmetterlingen in der 
Regel nicht, da Einzelfunde auf größere, ständig vor
handene Populationen in der näheren oder weiteren 
Umgebung des Fundortes zurückgehen. Im Rahmen 
der Arbeit konnten aus Zeit- und Kostengründen die 
Gutachten zu den Naturschutzgebieten (Schutzwürdig- 
keits- und Pflegegutachten) nicht ausgewertet werden. 
Zum Teil sind diese Daten jedoch durch die Melder der 
Arge HeLep berücksichtigt worden.

Trotz dieser Einschränkungen haben die Daten auf
grund des Umfanges (insgesamt 1247 Datensätze 
(Fundnachweise)) einen vergleichsweise hohen Grad 
der Vollständigkeit, zudem sind die Daten auf andere 
Art zurzeit nicht zu beschaffen. Der Naturschutz ist nach

dem Vorsorgeprinzip gezwungen, auch aufgrund von 
unvollständigen Daten Entscheidungen zu fällen, es 
kann nicht zugewartet werden, bis eine optimale Daten
basis vorhanden ist.

Die Anforderungen an die Standardisierung der 
Daten bzw. die Datenerhebung werden ausführlich bei 
Ssymank (1997) und Poethke (1997) beschrieben.

Aus dem von Ernst Brockmann verfassten Schutz
programm der Tagfalter in Hessen liegen über 500 
Fundmeldungen zu den Arten des Anhanges II der 
Richtlinie vor. Die Datenerfassung für das Schutzpro
gramm erfolgte mit der Software "Heslep", inzwischen 
sind diese Daten unter natis zugänglich. Die Abfrage 
bei den Mitarbeitern ergab 485 Meldungen auf Erhe
bungsbögen, weitere 248 Meldungen im natis-Format 
liegen aus verschiedenen Quellen (u. a. von Auftrags
arbeiten und Veröffentlichungen der Arge HeLep-Mitar- 
beiter) vor. Zusätzlich wurden in Ergänzung zu der 
Arbeit von Brockmann (1989) weitere Literaturangaben 
zu den Nachtfaltern in die natis-Datenbank aufgenom
men, da im Schutzprogramm nur die Tagfalter berück
sichtigt sind. Die Aufarbeitung der Daten zu den 
Nachtfaltern aus der Literatur und vorhandenen Unter
lagen war allerdings nur in Schwerpunkten möglich, 
eine abschliessende Bearbeitung im Rahmen einer 
Fauna der Spinner und Schwärmer i. W. S. Hessens ist 
geplant.

Der Umfang der Daten geht aus Karte 1 (s. folgende 
Seite) hervor, in der die Fundpunkte zu allen Meldungen 
der im Anhang II der FFH-Richtlinie genannten Arten 
dargestellt sind. Eine ausführliche Dokumentation der 
Datenbank befindet sich im Projektbericht.

3 Ergebnisse
3.1 Übersicht der in Hessen nachgewiesen 

Arten der Anhänge II und IV der FFH- 
Richtlinie

Die Auswertung der Literatur (siehe Brockmann

1990), der vorhandenen Unterlagen der Arge HeLep, z. 
B. Rote Liste der Tagfalter, Kristal & Brockmann 1996, 
Rote Liste der Spinner und Schwärmer I. W. S., Lange 
& Roth (im Druck), die Befragung der Mitarbeiter der 
Arge HeLep und weitere eigene Recherchen ergeben 
die in Tabelle 1 dargestellte Übersicht der Nachweise 
der in der FFH-Richtlinie genannten Arten für Hessen. 
Diese Übersicht diente u. a. zur Aufstellung der Erhe
bungsbögen und zur gezielten Recherche zu einzelnen 
Arten. Der Gefährdungsgrad der Arten des Anhanges II 
in Hessen und den angrenzenden Bundesländern ist in 
Tabelle 2 dargestellt.

Die Nomenklatur richtet sich nach Karsholt & 
Razowski (1996), womit aber keine Wertung neuerer 
Veröffentlichungen (z. B. Nässig 1995) verbunden sein 
soll. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sollten die 
Namen aus der FFH-Richtlinie verwendet werden, wes
halb bei den Ameisenbläulingen nicht dem nach neue
rer Auffassung gültigen Gattungsnamen G la u c o p s y c h e ,  

sondern dem eingeführten Gattungsnamen M a c u lin e a  

der Vorzug gegeben wurde.
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Karte 1: Fundpunkte der Nachweise zu Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie.

^der Fundort^'zu N ?ch lJ2S S ^i»eder d®^UnJ rage u" ter c,en Mitarbeitern der Arge HeLep (alle Nachweise nach 1981)
Nachweise von 1901 bis 1950 ^  A^ L H^ ® P naCh 1981; Raute: Nachweise von 1951 bis 1980; Dreieck:
Topographischen Karten 1:25.000 °  We'S b'S 19° ° ' Hlnterle9t: Landesgrenze Hessen, Naturraumgrenzen, Gitter der
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Tab. 1: Übersicht der in Hessen nachgewiesenen Schmetterlingsarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 
Zusammengestellt aus verschiedenen Quellen, siehe Text.
Wissenschaftlicher Namen nach Karsholt & Razowski (1996), in Klammern Name nach anderer Nomenklatur; Name nach Rieht 
linie und Status nach Richtlinie 92/43/EWG des Rates 1992; Deutscher Name nach Roter Liste (Pretscher in Binot 1998) bzw 
nach Ebert et al. (1991a, b); FFH-Status: II = In Anhang II aufgeführt, IV = in Anhang IV aufgeführt, * = Prioritäre Art (o) = Art 
weder in Anhang IV noch in Anhang V aufgeführt. Rote Liste Status Bundesrepublik nach Pretscher (1998) in Binot et al. (1998)) 
Rote Liste Status Hessen nach Kristal & Brockmann (1996) (Tagfalter) und Lange & Roth (im Druck) (Spinner und Schwärmer i 
W. S.); Rote Liste Stati nach den einzelnen Roten Listen (0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht- 2 = 
stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste).

Wissenschaftlicher Name Name nach FFH- 
Richtlinie

Deutscher Name FFH-
Status

RL
BRD

RLHess
en

Status in Hessen

oenonym pha hero  
(Linnaeus, 1761)

C oenonym pha hero Wald-
Wiesenvögelchen

IV 1 1 vom Aussterben bedroht.
Schutzmaßnahmen
erforderlich

E ríogas te r catax  
(Linnaeus, 1758)

E ríogas te r catax Hecken-Wollafter II,IV 1 0 ausgestorben

E uphydryas aurin ia  
(Rottemburg, 1775) 
(E urod ryas aurina)

E uphydryas aurin ia Skabiosen-
Scheckenfalter

II, (o) 2 2 stark gefährdet, Schutz
maßnahmen erforderlich

E uphydryas m atum a  
(Linnaeus, 1758) 
(H ypodryas m atum a)

H ypodryas m atum a Eschen-Schecken- 
falter, Maivogel

II,IV 1 0 ausgestorben, Wiederei
bürgerung möglich

E up lag ia  quadripunctaria  
(PODA, 1761)
Í_______________________

C allim orpha
quadripuncta ta

Spanische Fahne 
Russischer Bär

II.*. (0) V 3 nur mäßig gefährdet, aktuell 
keine Schutzmaßnahmen 
erforderlich

Lopinga ach ine  
(SCOPOLI, 1763)

Lop inga achine Gelbringfalter IV 1 0 ausgestorben

Lycaena d ispa r  
(Haworth, 1802)

Lycaena d isp a r Großer
Ampferfeuerfalter

II,IV 2 1 keine aktuel. Vorkommen 
bekannt, keine Reproduktion 
in Hessen nachgewie 
sen, Zuwanderung möglich

M acu linea  arion  
(Linnaeus, 1758)

M acu linea  arion Schwarzfleckiger
Ameisen-Bläuling

IV 2 2 stark gefährdet

M acu linea  naus ithous  
(Bergsträsser, 1779) 
(G iaucopsyche  nausithous)

M acu linea  naus ithous Heller Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling

II,IV 3 3! gefährdet, Schwerpunktvor
kommen in Hessen

M acu linea  te le ius  
(Bergsträsser, 1779) 
(G iaucopsyche  te le ius)

M acu linea  te le ius Dunkler
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

II,IV 2 1! vom Aussterben bedroht, 
Schutzmaßnahmen erfor
derlich, Schwerpunktvor
kommen in Hessen

P am ass ius  m nem osyne  
(Linnaeus, 1758)

P am ass ius
m nem osyne

Schwarzer
Apollofalter

IV 1 1 vom Aussterben bedroht,
Schutzmaßnahmen
erforderlich

P roserp inus p roserp ina  
(PALLAS, 1772)

P roserp inus
prose rp ina

Nachtkerzen
Schwärmer

IV V V Art der Vorwarnliste

Tab. 2: Rote-Liste-Status der aus Hessen nachgewiesenen Arten des Anhanges II in den Nachbarbundesländern 
und in Hessen.

Quellen: Niedersachsen: Lobenstein (1988); Nordrhein-Westfalen: Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer
Lepidopterologen et al. (1986), Hessen: Kristal & Brockmann (1996) (Tagfalter), Lange & Roth (im Druck) (Nachtfalter); 
Thüringen: Thust (1993) (Tagfalter). Schmidt (1993) (Nachtfalter); Rheinland-Pfalz: BläSIUS et al. (1992); Baden-Württemberg: 
Ebert et al. (1991a, 1994a, 1994b); Bayern: Geyer & BOcker (1992) (Tagfalter), Wolf (1992) (Nachtfalter); Bundesrepublik: 
Pretscher (1998) in Binot et al. (1998). Rote Liste Stati nach den einzelnen Roten Listen (0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = 
vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vonwarnliste; ! = in besonderem Maße verantwortlich). Ergänzte 
Symbole: —  = nicht gefährdet; n. n. = im betreffenden Bundesland nicht nachgewiesen.

Art Nieder
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Hessen Thüringen Rheinland-
Pfalz

Baden-
Württem

berg

Bayern Bundes
republik

E uphydryas aurin ia 2 2 2 3 2 2 2 2

E uphydryas m atum a 1 0 0 1 0 1 1 1

Lycaena d isp a r 1 0 1 n. n. 1 2 0 2

M acu linea  te le ius 1 1 1! 1 2 2 2 2

M aculinea naus ithous 1 1 3! 2 2 2 2 3

E ríogaste r catax 0 n. n. 0 n. n. 1 0 1 1

E uplag ia  quadripunctaria 1 2 3 3 — 3 V V
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3.2 Vorkommen, Verbreitung und Gefähr
dungssituation Hessen

Auf die Verbreitung und die Gefährdungssituation 
der Arten ausserhalb Hessens wird in den folgenden 
Abschnitten nicht näher eingegangen, es wird auf den 
Projektbericht (Lange & Arge HeLep 1999) und die 
einschlägige Literatur (z. B. Bergmann 1952, Ebert et 
al. 1991a, 1991b, Ebert 1994a, 1994b, 1997,
Schweizer Bund für Naturschutz 1987, Tolman & 
Lewington 1998 und Weidemann 1995) verwiesen.

3.2.1 Skabiosen-Scheckenfalter, Euphydryas  
aurinia (Rottemburg, 1775)

Der Skabiosen-Scheckenfalter kam ursprünglich in 
ganz Hessen auf unterschiedlichen Formen des mage
ren Grünlandes vor. Im Zuge der Grünlandintensivie
rung ging die Art im Zeitraum von etwa 1950 bis 1970 
auf wenige Restvorkommen auf Borstgrasrasen, 
Feuchtwiesen und Kalk-Halbtrockenrasen zurück. Im 
Rahmen der Befragung der Arge HeLep-Mitglieder sind 
keine Vorkommen auf Borstgrasrasen und Feuchtwie
sen bekannt geworden, eventuell bestehen noch zwei 
Vorkommen im Odenwald in diesen Biotopen, im Be
reich des Hohen Westerwaldes erscheint eine Einwan
derung aus Rheinland-Pfalz mit einer Neubesiedlung 
der früheren Vorkommen möglich, daher sind in diesem

Bereich unbedingt Schutzmaßnahmen notwendig. In 
Nordhessen sind wenige Vorkommen der Art von Kalk- 
Halbtrockenrasen bekannt, aufgrund der schlechten 
Datenlage sind aber weitere Untersuchungen unbedingt 
notwendig, insbesondere um Flächen für Schutz- und 
Pflegemaßnahmen zu benennen. Auch aus dem hessi
schen Teil der Rhön sind derzeit keine Vorkommen 
bekannt (Kudrna 1998), eine Einwanderung aus Bayern 
ist aber u. U. möglich.

Zu den Raupen-Futterpflanzen liegen aus Hessen 
keine neueren Informationen vor. In der Literatur wer
den für die Vorkommen auf trockenen Magerrasen 
(Kalk-Halbtrockenrasen) die Tauben-Skabiose (Sca- 
biosa columbaria) und für die Vorkommen auf 
Borstgrasrasen und Feuchtwiesen der Teufelsabbiß 
(Succisa pratensis) genannt. Nach Angaben von 
Biermann (in Brockmann 1989) wurde in Kalk-Halb- 
trockenrasen des Diemeltales die Eiablage an Scabiosa 
columbaria festgestellt.

Die Nachweise nach 1980 liegen in den Naturräu
men Sandsteinodenwald, Hoher Westerwald, Dill
westerwald, Fulda-Werra-Bergland und im Unteren 
Werraland. Aufgrund der Biotopansprüche der Art und 
der Verbreitung in den angrenzenden Bundsländern 
Thüringen und Niedersachsen sind weitere Vorkommen 
in Nordhessen zu erwarten. Ein Vergleich der bisher 

gemeldeten Fundorte mit den in Hessen 
vorhandenen Flächen der Kalkmagerrasen (siehe 
Gregor 1992 und Nitsche & Bultmann 1995) 
macht deutlich, dass mit weiteren Vorkommen der 
Art in Nordhessen zu rechnen ist.

Ein Individuenaustausch zwischen den Vor
kommen im Odenwald, im Westerwald und auf 
nordhessischen Kalk-Halbtrockenrasen ist heute 
nicht mehr möglich.

Die hessischen Vorkommen besitzen aufgrund 
der bundesweiten Gefährdung der Art und als 
Ziel- bzw. Indikatorart für die Kalkmagerrasen und 
die feuchten Borstgrasrasen eine hohe Bedeu
tung.

3.2.2 Eschen-Scheckenfalter, Euphydryas  
m aturna (Linnaeus, 1758)

Der Eschen-Scheckenfalter (verschiedentlich 
auch Kleiner Maivogel genannt) ist an junge 
Eschen-Bestände (Fraxinus excelsior) an warm
luftfeuchten Standorten gebunden und benötigt 
zusätzlich noch blütenreiche Säume in unmittelba
rer Umgebung als Imaginalhabitat. Zur Larvalent
wicklung ist die Art auf exponierte, aus dem Be
stand herausragende Äste angewiesen (alle An
gaben nach Weidemann 1985, 1995). In Hessen 
war die Art vermutlich auf Waldweide oder Nieder- 
und Mittelwaldbewirtschaftung von Eschenwäldern 
(vgl. Brockmann 1989) angewiesen und ist mit 
dem Verschwinden dieser Nutzungsformen 
ausgestorben.

Der jeweils letzte Fund erfolgte in Nordhessen 
im Jahr 1934 und in der Rhön (nach Kudrna

1998) 1976. Aus Südhessen liegt ein fraglicher
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Karte 2: Nachweise von Euphydryas aurinia, Skabiosen- 
Scheckenfalter.
Legende: Kreis: Nachweise nach 1981; Raute: Nachweise von 
1951 bis 1980; Dreieck: Nachweise von 1901 bis 1950; Quadrat: 
Nachweise bis 1900.
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Nachweis aus dem Jahr 1976 vor. In Hessen ist die Art 
seitdem nicht mehr beobachtet worden und muss daher 
als ausgestorben gelten. Eine Neubesiedlung aus den 
Nachbarbundesländern ist nicht zu erwarten, da 
angrenzend an Hessen keine Vorkommen bekannt sind 
und die Art bundesweit kurz vor dem Erlöschen steht.

Eine Wiederansiedlung mit Zuchttieren wäre theo
retisch möglich, sofern geeignete Lebensräume gefun
den werden.

Aufgrund der geringen Zahl belegter historischer 
Funde wird hier auf eine kartographische Darstellung 
verzichtet. Eine Karte befindet sich im Projektbericht (s. 
Karte 4 bei Lange & Arge HeLep 1999).

3.2.3 Großer Ampferfeuerfalter, Lycaena  
dispar (Haworth, 1802)

Die Verbreitung des Großen Ampferfeuerfalters be
schränkte sich in Hessen auf feuchte Wiesen im Ober- 
schwemmungsbereich der Rheinebene (Nördliche 
Oberrheinebene, Hessische Rheinebene, Untermain
ebene und Ingelheimer Rheinebene). Diese Nachweise 
sind ausführlich bei Brockmann (1989) dargestellt, die 
letzten Fundmeldungen aus diesen Naturräumen liegen 
aus dem Zeitraum von 1950 bis 1974 vor. Der einzige 
aktuelle Nachweis aus dem Jahr 1994 stammt aus dem 
Sandsteinodenwald. Der Große Ampferfeuerfalter neigt

als flugkräftige Art in manchen Jahren zu ausgedehnten 
Dispersionsflügen, kann aber in höheren Lagen nur 
kurzfristig überlebensfähige Populationen begründen. 
Die früheren Vorkommen in Hessen lagen alle in der 
Ebene unterhalb von 100 m ü. NN (vgl. Projektbericht 
Lange & Arge HeLep 1999). Daher ist im Bereich des 
Odenwaldes nicht mit dauerhaften Vorkommen zu 
rechnen. Aufgrund der Verbreitung im benachbarten 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist eine Zu
wanderung und Neugründung von Populationen in der 
hessischen Oberrheinebene möglich (s. Ebert et al. 
1991, Settele 1990, Kraus 1993 und Settele 1998). 
Raupenfutterpflanzen sind die Ampfer-Arten Rumex 
hydrolapathum, Rumex obtusifolius und Rumex crispus 
(nach Ebert et al. 1991 b).

Bei den Nachweisen aus je einem Naturschutzge
biet im Bereich des Vogelsberges und des Sandstein
spessarts handelt es sich um Verwechslungen mit an
deren Feuerfaltern (zum Beispiel Lycaena virgaureae 
oder Lycaena hippothoe), ein Vorkommen in den Hö
henlagen des Vogelsberges (zudem ohne jeglichen 
Anschluss an andere Populationen) kann ausgeschlos
sen werden, zumal der Vogelsberg schmetterlingskund- 
lich vergleichsweise gut erforscht ist.

3.2.4 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)

Bis vor etwa 30 Jahren war der Helle Wiesen
knopf-Ameisenbläuling in Süd- und Mittelhessen 
auf Feuchtgrünland verbreitet. Im Norden 
Hessens bestanden einzelne Vorkommen im 
Bereich der klimatisch begünstigten Flußauen, 
z B. in der Fulda-Aue. Erst im Zuge der flä
chendeckenden Intensivierung der Grünland
nutzung wurde die Art auf wenige Bereiche in 
Süd- und Mittelhessen zurückgedrängt, aus 
Nordhessen sind keine Vorkommen mehr be
kannt. Aktuell besiedelt sind die . Naturräumlichen 
Haupteinheitengruppen Hessisch-Fränkisches 
Bergland, Rhein-Main-Tiefland, Taunus, Gießen- 
Koblenzer Lahntal, Westerwald, Westhessisches 
Berg- und Senkenland und Osthessisches Berg
land. Die größte Dichte der Fundorte liegt in den 
Naturräumen des Sandstein-Spessarts, des Gla- 
denbacher Berglandes, des Vorderen Vogels
berges, des Amöneburger Beckens und der 
Oberhessischen Schwelle (s. Karte 4). Weitere 
Vorkommen befinden sich im Taunus und im 
Vogelsberg, im Messeier Hügelland, in der Unter
mainebene und im Vorderen Odenwald. Die 
Höhen Verbreitung erstreckt sich von 85 m ü. NN 
bis etwa 350 m ü. NN, nur zwei Fundorte liegen 
über 400 m ü. NN.

Als Bewohner von artenreichem, extensiv ge- 
nutzem Grünland ist die Art sehr stark zurückge
gangen, der Rückgang ist wesentlich stärker als 
bei dem verwandten Dunklen Wiesenknopf-Amei
senbläuling, mit dem die Art meist vergesell
schaftet vorkommt. In Hessen existieren wenige, 
individuenstarke Populationen in mehreren 
Schwerpunktgebieten.

Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4 (1999)
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Karte 4: Nachweise von Maculinea teleius, Heller Wiesen
knopf-Ameisenbläuling.
Legende: Kreis: Nachweise nach 1981, Größe des Kreises nach 
der Anzahl gemeldeter Individuen skaliert (Formel: 2 + log (Anzahl 
* 1 , 0 / 5 )  [mm]), Einzelfunde mit fester Größe; Raute: Nachweise 
von 1951 bis 1980; Dreieck: Nachweise von 1901 bis 1950; 
Quadrat: Nachweise bis 1900.

Da einzelne Bereiche (z. B. Gladenbacher Bergland, 
Vorderer Vogelsberg, Umgebung Neustadt (Hessen)) 
mit sehr hohem Aufwand bearbeitet wurden, andere 
Räume (z. B. Spessart, Odenwald) nur sporadisch 
besucht wurden und aus einigen Bereichen (z. B. 
Fuldatal) praktisch keine Daten vorliegen, entspricht 
das Kartenbild nicht der tatsächlichen Verteilung bzw. 
Häufigkeit der Vorkommen in Hessen.

Von den Mitarbeitern der Arge HeLep wurden über
wiegend Vorkommen von Feuchtwiesen gemeldet. 
Neben feuchten Wiesen (ein- und zweischürige Be
stände) werden einzeln auch Rinder- und Pferdewei
den, Feuchtwiesenbrachen, Mähweiden sowie Saum
strukturen (Wiesen-, Weg- und Grabenränder) angege
ben. Tendenziell ist erkennbar, dass Maculinea teleius 
auf feuchteren Wiesen vorkommt als Maculinea nau- 
sithous, nur wenige Vorkommen liegen auf brachen 
Flächen. In der Literatur (z. B. EBERTet al. 1991b) wer
den Bestände des Molinion (Streuwiesen), feuchte 
Bestände des Arrhenatherion (Glatthaferwiesen) und 
Bestände des Calthion und Filipendulion als Lebens
raum genannt. Besiedelt werden überwiegend einschü- 
rige Bestände, Maculinea teleius ist deutlich empfindli

cher gegenüber Brache, so dass die Art an den 
meisten Vorkommen nach dem Brachfallen vor 
Maculinea nausithous ausstirbt.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Vor
kommen im Bereich von größeren Fluß- und 
Bachauen der niedrigeren Lagen (s. auch Wie
demann 1995).

Der Lebenszyklus der beiden Macullnea-Arten 
wird kurz in Abschnitt 4 erläutert. Nach Elmes & 
Thomas (1987) ist die Ameise Myrmica scabrinodis 
Nylander 1846 Hauptwirt und Myrmica rubra 
(Linnaeus 1758) (Myrmica laevinodis Nylander 
1846 nach älterer Nomenklatur) Nebenwirt.

Auf die Schutzmaßnahmen für die beiden 
Maculinea-Arten wird kurz im Abschnitt 4 einge
gangen.

Hessen liegt im Zentrum des Areals der Art in 
Mitteleuropa und besitzt eine besonders hohe 
Verantwortung für den Schutz der Art, da in den 
Schwerpunktgebieten große, stabile Populationen 
vorhanden sind.

3.2.5 Dunkler Wiesenknopf-Ameisen
bläuling, Maculinea nausithous (Bergsträ- 
sser, 1779)

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist 
wesentlich weniger stark zurückgegangen als der 
Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Obwohl lokal 
bereits das Verschwinden von Populationen beob
achtet wurde, liegen aus fast allen Landesteilen 
noch Nachweise vor. In einigen Gebieten wurde 
eine Zunahme durch Brachfallen von Grünland 
(Sozialbrachen) beobachtet, aufgrund der Sukzes
sionsvorgänge auf diesen Flächen ist diese Zu
nahme aber nur von kurzer Dauer. Mit Ausnahme 
von Oberem Weserbergland, Weser-Leine-Berg- 
land und Thüringer Becken liegen aus allen natur
räumlichen Haupteinheitengruppen Hessens 

neuere Nachweise vor.
In Hessen sind mehrere Schwerpunkte der Besied

lung erkennbar, so das Amöneburger Becken, der Vor
dere Vogelsberg, die Oberhessische Schwelle, das 
Gladenbacher Bergland, der Vogelsberg, der Vortaunus 
und der östliche Hintertaunus und der Sandsteinoden
wald. Eine weitere Häufung der Vorkommen befindet 
sich wahrscheinlich im Fulda-Haune-Tafelland bzw. in 
der Fuldaer Senke, nach Angaben eines Melders 
kommt die Art in den Flußtälern von Schlitz und Fulda 
praktisch flächendeckend vor.

Maculinea nausithous kommt in Hessen mit der 
Raupenfutterpflanze Sanguisorba officinalis und den 
Wirtsameisen in unterschiedlichen Wiesenlebensräu
men vor. Im Gegensatz zu Maculinea teleius kommt die 
Art auch ausserhalb von Fluß- und Bachauen und in 
höheren Lagen vor. Die Vorkommen liegen auf feuchten 
und wechselfeuchten Wiesen, wechseltrockenen Wie
sen mit Beständen des Wiesenknopfes, an Straßenbö
schungen, im Randbereich von Wegen und an anderen 
Saumstrukturen. Vereinzelt wird auch von Vorkommen 
auf beweideten Flächen (Pferde- und Rinderweiden)
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Karte 5: Nachweise von Maculinea nausithous, Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling.
Legende: Kreis: Nachweise nach 1981, Größe des Kreises nach 
der Anzahl gemeldeter Individuen skaliert (Formel: 2 + log (Anzahl 
* 1 , 0 / 5 )  [mm]), Einzelfunde mit fester Größe; Raute: Nachweise 
von 1951 bis 1980; Dreieck: Nachweise von 1901 bis 1950; 
Quadrat: Nachweise bis 1900.

berichtet. Hauptwirt der Art ist nach Elmes & T homas 
(1987) die Ameise Myrmica rubra (L innaeus 1758) 
(Myrmica laevinodis Nylander  1846 nach anderer, 
älterer Nomenklatur), für Hessen wird dies von Garbe 
(1991) bestätigt. Nach S eifert (1996) gilt diese Amei
senart als "häufigste und ökologisch potenteste aller 
europäischen Myrmica-Arten".

Die Schutzmaßnahmen für Maculinea nausithous 
werden zusammen mit den Maßnahmen für Maculinea 
teleius im Abschnitt 4 erläutert.

3.2.6 Hecken-Wollafter, Eriogaster catax  
(Linnaeus, 1758)

Der Hecken-Wollafter ist nur aus Nord- und Mittel
hessen historisch belegt. Die letzten Nachweise gehen 
auf die Fauna von Reuhl (1973) zurück, der die Art vor 
1960 in der weiteren Umgebung von Kassel beobachtet 
hat. Ein einzelner Hinweis auf Raupenfunde aus Nord
hessen konnte nicht verifiziert werden, da keine Fotos 
angefertigt wurden. Da die Raupen des Hecken-Woll- 
afters denen des Frühlings-Wollafters Eriogaster 
lanestris ähnlich sehen, liegt vermutlich eine Ver
wechslung mit dieser Art vor. Auch wenn ein aktuelles 
Vorkommen in Nordhessen unwahrscheinlich erscheint,

sollte in den betroffenen Gebieten auf die ver
gleichsweise auffälligen Raupen geachtet werden.

3.2.7 Spanische Fahne, Euplagia (= Calli- 
morpha) quadripunctaria (Poda, 1761)

Die Spanische Fahne kommt in Südhessen im 
Rheingau, im Mittelrheintal, in den tieferen Lagen 
des Taunus, im Vorderen Odenwald, an der Berg
straße, in der hessischen Oberrheinebene (nördli
ches Oberrheintiefland) und im Rhein-Main-Tief- 
land vor. In Mittelhessen befinden sich einzelne 
Vorkommen am Nordrand des Taunus, in Nord
hessen liegen vereinzelte Vorkommen im 
Westhessischen Bergland am Edersee und bei 
Besse sowie im oberen Weserbergland an der 
Eberschützer Klippe. Die Angaben aus dem Wer
ratal (Osthessisches Bergland) wurden in jüngerer 
Zeit nicht bestätigt, für den Vorderen Vogelsberg 
existieren nur historische Angaben aus dem 19. 
Jahrhundert. Die Art besiedelt den Randbereich 
mesophiler Laubmischwälder, aufgelassene 
Weinberge und die Umgebung von Magerrasen. 
Die Vorkommen am Edersee liegen nach Anga
ben von B. Hannover im Bereich von xerothermen 
Traubeneichen-Trockenwäldern. Nach Angaben 
von Ebert et al. 1997 lebt die Larve polyphag (d. 
h. an verschiedenen Pflanzenarten) im Bereich 
von Binnensäumen, Schlagfluren und Vonwaldge
hölzen.

Euplagia quadripunctaria ist die einzige aktuell 
aus Hessen nachgewiesene prioritäre Schmetter
lingsart des Anhanges II. Aufgrund der geringen 
Gefährdung und der weiten Verbreitung der Art in 
Mittel- und Südeuropa ist die Aufnahme in Anhang 
II als prioritäre Art nicht nachvollziehbar. Zum Teil 
wird die Meinung vertreten, dass die Aufnahme in 
Anhang II auf einem Irrtum beruht beziehungs
weise sich nur auf eine einzelne Population der 

Art im Mittelmeergebiet bezieht. Da die Art keine be
sonderen biologischen Risikofaktoren aufweist und die 
Vorkommen in Nordhessen zwar eng begrenzt, aber 
stabil sind, können derzeit keine Empfehlungen für 
Schutzmaßnahmen gegeben werden.

4 Diskussion
Die zusammengetragenen Daten lassen räumliche 

Schwerpunkte der Verbreitung der einzelnen Arten 
erkennen (siehe Karten). Daraus lassen sich die 
Schwerpunktregionen für den Schutz ableiten und Prio
ritäten für die Maßnahmen festlegen. Eine Integration in 
ein übergeordnetes Artenschutzprogramm und ein 
Abgleich mit den Schwerpunktregionen des faunisti- 
schen Artenschutzes (vgl. Fröhlich 1998) ist durch die 
Zusammenführung der Daten möglich. Umsetzungsreife 
Konzepte für den Schutz der Arten lassen sich jedoch 
aus der Darstellung der Vorkommen nicht unmittelbar 
ableiten.

Um wirksame Schutzmaßnahmen vorzuschlagen 
sind umfangreiche Kenntnisse der Ökologie und der

Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4 (1999)
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Karte 6: Nachweise von Euplagia quadripunctaria, Spani
sche Fahne.
Legende: Kreis: Nachweise nach 1981; Raute: Nachweise von 
1951 bis 1980; Dreieck: Nachweise von 1901 bis 1950; Quadrat: 
Nachweise bis 1900.

Populationsstruktur (bzw. Metapopulationsstruktur) der 
Arten notwendig.

4.1 Lebenszyklus der Maculinea-Arten
Alle fünf in Deutschland vorkommenden Maculinea- 

Arten (M. nausithous, M. teleius, M. alcon, M. rebeli und 
M. arion) sind für ihre Individualentwicklung auf Wirts
ameisen angewiesen. Die Weibchen legen im Spät
sommer ihre Eier im Blütenbereich der Raupenfraß- 
pfianze (bei M. teleius und M. nausithous ausschließlich 
Sanguisorba officinalis) ab. Die Larven schlüpfen im 
gleichen Jahr und fressen ausschließlich an dieser 
Pflanze (monophag) im Inneren der Blüten den Frucht
knoten und die entwickelte Frucht (endophytische 
Lebensweise). Nach Abschluß des dritten bzw. vierten 
Larvenstadiums verlassen die Raupen die Pflanze und 
werden am Erdboden von bestimmten Arten der 
Knotenameisen (Myrmica spp.) adoptiert. Die Ameisen 
verschleppen die Raupen in ihr Nest, wo sich die 
Raupen im Fall von M. nausithous und M. teleius 
räuberisch von der Ameisenbrut ernähren (Parasitis
mus). Die Larve überwintert im Ameisennest und ver
puppt sich dort im folgenden Sommer. Nach der Pup
penruhe schlüpft der Falter und verläßt den Ameisen

bau. (Angaben nach E lmes & Thomas 1987, 
F iedler 1990 und Maschw itz  & F iedler 1988). 
Nach W eidemann (1988, 1995) kommt eine zwei
malige Überwinterung der Raupen vor, was aber 
von anderen Autoren bisher nicht bestätigt wurde. 
Da pro Ameisennest nur eine Larve von Maculi- 
nea teleius, aber mehrere Larven von Maculinea 
nausithous aufwachsen können, benötigt Maculi
nea teleius höhere Nestdichten und größere Flä
chen für eine stabile Population. Die Größe und 
Verteilung der Ameisennester spielt nach neueren 
Untersuchungen (vergleiche C larke et al., Elmes 
et al., T homas et al. und W ynhoff im "Maculinea 
special issue" des Journal of Insect Conservation 
2, 1998) eine wesentlich wichtigere Rolle als die 
Dichte der Raupenfutterpflanze Sanguisorba 
officinalis. Für eine erfolgreiche Fortpflanzung 
müssen die Blütenköpfchen der Raupenfutter
pflanze und die Ameisennester der speziellen 
Wirtsameise in räumlicher Nähe (im Umkreis von 
ca. 2 m) und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfü
gung stehen.

4.2 Pflegemaßnahmen
Für die beiden Maculinea-Arten M. nausithous 

und M. teleius liegen aus verschiedenen Gebieten 
Hessens Erhebungen zum Vorkommen und Vor
schläge zu Schutz- und Pflegemaßnahmen vor 
(B einlich et al. 1990, Garbe  1991 und 1993, H ild 
et al. 1993, W enzel 1994 und Schw ab  & W enzel 
1996, 1997, Fehlo w  1998a und 1998b, Ernst 
1999). Diese Untersuchungen beziehen sich je
weils auf ein abgegrenztes Gebiet und umfassen 
nur kurze Zeiträume. Längerfristige Untersuchun
gen sind aber notwendig, um die Dynamik der 
Vorkommen zu erfassen und die Habitatbindung 
bzw. die begrenzenden Habitatfaktoren aufzuklä

ren. Bisher wurden die Ergebnisse der in der Praxis 
erprobten Schutz- und Pflegemaßnahmen nicht zu
sammenfassend publiziert, die umfangreichen Erkennt
nisse über die Ökologie der Maculinea-Arten (aktuelle 
Zusammenfassung z. B. bei G eissler-Stobel 1999) 
sind noch nicht in praxistaugliche Konzepte umgesetzt 
worden. Die Rolle der Ameisen als Schlüsselfaktor für 
Größe, Stabilität und langfristige Überlebensfähigkeit 
der Populationen der Ameisenbläulinge wurde teilweise 
nicht ausreichend berücksichtigt und die Bedeutung der 
Raupenfutterpflanze Sanguisorba officinalis zum Teil 
überbewertet (vgl. C larke et al. 1998, E lmes et al. 1998, 
Thomas et al. 1998 und W ynhoff 1998).

Daher ist bei den Maculinea-Arten derzeit eine indi
viduelle Erprobung von Pflegemaßnahmen notwendig, 
pauschale Empfehlungen für die Pflege ohne Berück
sichtigung der Standortsituation und der historischen 
Nutzung der jeweiligen Flächen können schädliche 
Auswirkungen haben und zu einer als schädlich er
kannten Vereinheitlichung der Bewirtschaftung führen.

Da die beiden Ameisenbläulinge wie die meisten 
Tagfalter-Arten als sogenannte Metapopulationen Vor
kommen (zum Begriff siehe Begon et al. 1998), muss
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die Metapopulationsstruktur (sowie die Fragmentierung 
der Habitate und die Isolierung bzw. Vernetzung im 
Landschaftsmaßstab) bei der Auswahl der Flächen und 
bei der Planung der Maßnahmen berücksichtigt werden 
(s. auch Settele 1998 und G eissler-S tobel 1999).

Eine dauerhafte Erhaltung der Vorkommen ist nur in 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und durch 
begleitende Finanzierung über langfristig abgesicherte 
Programme möglich. Die Maßnahmen müssen auf den 
Erhalt der gesamten Biozönose der Wiesenlebens
räume abgestimmt werden und mit den ökologischen 
Ansprüchen anderer Artengruppen der Flora und Fauna 
abgeglichen werden.

Eine Zusammenstellung der in der Literatur und in 
den unveröffentlichten Gutachten empfohlenen Pflege
maßnahmen bzw. Pflegekonzepte findet sich im Pro
jektbericht. Weitere Angaben zu Pflegemaßnahmen bei 
Lan g e , B rockmann & W ieden (in Vorb.).

Aufgrund der größeren Häufigkeit und der ökologi
schen Ansprüche ist ein Erhalt der großen, vernetzten 
Populationen von Maculinea nausithous mit vergleichs
weise geringem Aufwand möglich (vgl. auch G eissler- 
Strobel 1999). Die Art kann bei ausreichender Flä
chengröße und Vernetzung auf Randstrukturen, Brach
flächen und im Nutzungsmosaik der Wiesenflächen 
zumindest mittelfristig überleben, sofern nicht alle Flä
chen in einem Jahr zu einem ungünstigen Zeitpunkt 
gemäht werden. Bei kleinen Populationen ohne An
schluss an größere Vorkommen besteht allerdings die 
Gefahr, dass die gesamte Population in einem ungüns
tigen Jahr (ungünstige Witterung, Mahd zum ungünsti
gen Zeitpunkt) ausgelöscht wird und keine Wiederbe
siedlung erfolgen kann.

Der sehr starke Rückgang und die Fragmentierung 
der Vorkommen sowie die engeren ökologischen An
sprüche der Wirtsameisen machen bei Maculinea te- 
leius gezielte, flächenbezogene Maßnahmen notwendig 
(s. ebenfalls G eissler-S trobel 1999). Die Mahdtermine 
auf den Flächen müssen sich am Entwicklungszyklus 
von Maculinea teleius orientieren (vgl. z. B. H ild , Katz  & 
Patrzich  1993) und es darf keine Stickstoff-Düngung 
erfolgen. Einzelheiten zu flächenbezogenen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen konnten im Rahmen des 
Projektes leider nicht ausgearbeitet werden.

Eine flächenscharfe bzw. parzellenscharfe Abgren
zung der Vorkommen ist mit den vorhandenen Daten 
nicht möglich und nicht sinnvoll. Der Aufwand für die 
Beschaffung dieser Angaben wäre unverhältnismäßig 
hoch und nicht gerechtfertigt, da aufgrund der bekann
ten Habitatansprüche der Arten auf geeignete besie
delte oder besiedlungsfähige Lebensräume geschlos
sen werden kann. Auch eine Auswertung über andere 
Angaben (Biotopkartierung, Kartierung der Wiesen
knopf-Vorkommen bei Maculinea nausithous und M. 
teleius) ist möglich. Aufgrund der Dynamik der Vor
kommen (Metapopulationen, "core populations" und 
"satellite populations“) können für einen dauerhaften 
Schutz der Populationen auch Flächen notwendig sein, 
die im Bearbeitungszeitraum nicht aktuell besiedelt 
sind.

5 Ausblick
Die vorhandenen Daten erlauben trotz regionaler 

Lücken in der Bearbeitung (z. B. Nordhessen, Osthes
sen) eine Ausweisung von Gebieten mit besonderer 
Priorität für Schutzmaßnahmen (regionale Schwer
punktsetzung). Aus den vorhandenen Daten wird aber 
auch die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen deut
lich. Da bisher übergeordnete Zielkonzepte, Erfolgs
kontrollen für die eingeleiteten Maßnahmen und Monito
ringprogramme für die betroffenen Arten fehlen (vgl. z. 
B. G eissler-S ettele 1999) und ausserdem zum Teil 
Kenntnislücken bei der Ökologie der Arten bestehen 
(insbesondere bei Euphydryas aurinia), sind weitere 
Untersuchungen unbedingt erforderlich.

Die Anforderungen der FFH-Richtlinie machen deut
lich, dass faunistische Daten unabhängig von aktuellen 
Projekten erhoben und in Datenbanken verwaltet wer
den sollten, damit diese nach unterschiedlichen Para
metern ausgewertet werden können und zeitnah zur 
Verfügung stehen. Es besteht die Notwendigkeit für 
eine professionelle Erhebung und Haltung faunistischer 
Daten, um den wechselnden Anforderungen im Natur
schutz gerecht zu werden. Wie sich bei der Auswertung 
der Angaben der Melder gezeigt hat, sind zahlreiche 
Daten aus Erfassungen vorhanden, diese sind aber 
nicht in einer Form zugänglich (standardisierte Erhe
bungsmethoden, Speicherung in Datenbanken usw.), 
die eine effiziente und kostengünstige Auswertung 
ermöglicht. Zudem müssen die Daten von Fachleuten 
der jeweiligen Artengruppe interpretiert werden, da 
sonst Bestimmungs-, Qbertragungs- und Eingabefehler 
im Datenbestand weitergeführt werden und zu falschen 
Schlussfolgerungen führen können.

Anhand der Vorkommen der Arten des Anhanges II 
der Richtlinie kann die Vollständigkeit der FFH-Ge- 
bietsmeldungen nach den Kriterien aus Anhang III der 
FFH-Richtlinie nachvollzogen werden. Insbesondere 
sollte festgestellt werden, ob die von der Richtlinie aus
drücklich geforderte Kohärenz des Schutzgebiets-Sy
stems NATURA 2000 mit den gemeldeten Flächen 
erreicht werden kann. Daneben kann auch die Auf
nahme von weniger wertvollen oder aktuell nicht von 
Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie besiedelten 
Gebieten erforderlich sein, um einen günstigen Erhal
tungszustand der Lebensräume (Artikel 2, Absatz 2 der 
Richtlinie) wiederherzustellen und damit einen Indivi- 
duen-Austausch zwischen den einzelnen Vorkommen 
zu ermöglichen.

Die bisher erhobenen Daten sollten in der Zukunft 
fortgeschrieben werden, um der Berichtspflicht der 
FFH-Richtlinie nachzukommen und die Prioritätenset
zung gegebenenfalls anzupassen. Die neu erhobenen 
Daten können auch dazu dienen, den Erfolg oder das 
Misslingen der ergriffenen Maßnahmen zu dokumentie
ren und damit eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen 
und ein Monitoring der betreffenden Arten einzuführen.
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